
G E M E I N D E  W A C K E R S B E R G 
  Bachstr. 8 
                       83646 Wackersberg 
                       Telefon 08041/79928-0    
                       Telefax 08041/79928-29 
       

zurück an:        

 
Gemeinde Wackersberg 
Bachstr. 8 
83646 Wackersberg 
 
 
 

Angaben zum Bauvorhaben: 
 

Eigentümer / Bauherr Antragsteller / Rechnungsempfänger,  falls 
abweichend vom Eigentümer / Bauherrn 

Name 
 

Name / Firma 

Vorname 
 

Vorname 

Straße 
 

Straße 

Ort 
 

Ort 

Handy 
 

Handy 

Tel. 
 

Tel. 

FAX 
 

FAX 

 

Adresse der Baustelle: Terminwunsch für Wasserzählereinbau: 

 
 

 

 

 
Die Ausführung und der Betrieb der Trinkwasseranlage erfolgt nach DVGW-TRWI-DIN 1988, EN 1717, dem 
DVGW-Regelwerk und weiteren anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben, der AVBWasserV bzw. 
der jeweils gültigen Wasserabgabesatzung und unter Beachtung der zusätzlichen Auflagen der Gemeinde 
Wackersberg. Verwendete Materialien und Geräte sind mit dem DIN-, DVGW- bzw. CE-Zeichen und ggf. den 
Registriernummern gekennzeichnet. Die Gemeinde Wackersberg übernimmt keinerlei Haftung für die erstellte 
Anlage/Hauswasserinstallation.  
 

Bei weiteren Fragen: Herr Hinterholzer, Wassermeister (Tel. 0172/8290830)  
 

Der Antragsteller / Eigentümer / Bauherr bzw. das Installationsunternehmen bestätigt, dass die 
Anlage/Hauswasserinstallation gemäß diesem Formular und nach den ihm zugrunde liegenden 
satzungsrechtlichen Vorschriften sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik erstellt wurde. 

 
 

Ort, Datum: __________________________________  Unterschrift:__________________________________________                                                                                 

 
 

Anschrift Installationsunternehmen: 

Name: 
 

Vorname: 

Straße: 
 

Ort: 

Handy: 
 

Tel: FAX: 

 
 
 
Unterschrift Installationsunternehmen _______________________________________ 

Fertigstellungsanzeige 
 

über die Hauswasserinstallation und Einbau 
des Wasserzählers 

 
Bitte 5 Werktage vor Wasserbedarf für jede Anlage 
einzeln einreichen! 
 
- Nur durch einen im gemeindlichen Installateur-
verzeichnis eingetragenen Meisterbetrieb 
vorzunehmen- 
 


